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L�nderreport Ukraine
I. Rechtspolitischer Hintergrund

2019 entwickelte sich die ukrainische Wirtschaft sehr gut.
Noch bis Februar 2020 wuchs sie um fast 4% j�hrlich, die
Staatsverschuldung sank, die Inflation war r�ckl�ufig und
die Wachstumsprognosen f�r das gesamte Jahr 2020 waren
sehr positiv. Die ukrainischeW�hrung Hrywna hat seit Mitte
2019 stark an Wert zugelegt, die L�hne wuchsen. Der neu
gew�hlte Pr�sident Zelenskyj versprach viele Reformen und
hat mit der neu gegr�ndeten Regierung die Arbeit aufge-
nommen. Die Zusammensetzung der Regierung war f�r
viele sehr �berraschend. Die Ministerien wurden durch
neue, junge Gesichter besetzt – oft ohne politische Vergan-
genheit und Erfahrung.

Ausl�ndische Investoren haben wieder Vertrauen in die
Ukraine gefasst, und 2019 war ein signifikanter Zuwachs an
internationalen Investitionen zu verzeichnen. Doch dann
bremste der Ausbruch der Corona-Pandemie die Wirtschaft
in der Ukraine vollkommen aus. Die Schließung der Gren-
zen von und in die Ukraine hat signifikante Auswirkungen
f�r die Investitionen und die gesamte Wirtschaft. Der im
M�rz 2020 eingef�hrte Lockdown und die schwache globale
Konjunktur insgesamt haben zu einem R�ckgang des Brut-
toinlandsprodukts (BIP) gef�hrt. Nach Sch�tzungen des In-
ternationalen W�hrungsfonds (IWF) wird f�r 2020 ein
R�ckgang des BIP um real 8,2% erwartet.

II. Rechtsgebiete

1. Gesellschaftsrecht

In der Ukraine wurde in den letzten Jahren das Gesell-
schaftsrecht reformiert und an die internationale Standarten
angeglichen. Die ukrainische Regierung ist sehr an Zuwachs
der internationalen Investoren interessiert und hat in den
letzten Jahren viel unternommen, um das Gesellschaftsrecht
f�r die Investoren attraktiv zu machen.

In der Ukraine k�nnen sowohl Personengesellschaften als
auch Kapitalgesellschaften gegr�ndet werden. Personenge-
sellschaften haben in der Praxis wenig Bedeutung und wur-
den von Unternehmern selten als Form der Wirtschaftst�tig-
keit gew�hlt. Gr�ßte Beliebtheit kommt der TOV-Gesell-
schaft (entspricht einer deutschen GmbH) als Gesellschafts-
form zu. Die Gr�ndung ist sehr unkompliziert und schnell.
Es wurde gesetzlich kein Mindestkapital vorgeschrieben.

Viele ausl�ndische Gesellschaften entscheiden sich f�r die
Gr�ndung einer Vertretung in der Ukraine. Bis vor kurzem
war die Registrierung einer Vertretung relativ kompliziert
und zeitaufwendig. Doch im Oktober 2019 hat das ukraini-
sche Ministerkabinett einen Beschluss zur Registrierung
von Vertretungen ausl�ndischer Unternehmen erlassen. Da-
durch wurde die Prozedur zur Er�ffnung von Vertretungen
durch ausl�ndische Unternehmen erheblich erleichtert. Vor
allem wurde die Geb�hr f�r die Registrierung einer Vertre-
tung ausl�ndischer Unternehmen stark gesenkt. Bisher war
die Registrierung relativ kostspielig und betrug umgerech-
net 2500 US-Dollar. Der Beschluss bestimmt die neue H�he
der Registrierungsgeb�hr: Es soll das �quivalent eines exis-

tenz-sichernden Lohns f�r erwerbsf�hige Personen in der
Ukraine betragen. (2019 betr�gt der existenz-sichernde
Lohn in der Ukraine 1921 UAH; das entspricht ca. 71 Euro).
Die Registrierungsfristen wurden von 60 auf 20 Arbeitstage
verk�rzt.

2. Bankenrecht

a) Bankengesetz

Im Mai 2020 hat die Verhovna Rada (Parlament der
Ukraine) ein neues Bankengesetz verabschiedet; es wird
auch „Anti-Kolomoyski-Gesetz“ genannt. Igor Kolomoyskyj
ist ein ukrainischer Oligarch und war bis 2016 Eigent�mer
einer der gr�ßten Banken in der Ukraine (Privatbank). We-
gen Verschuldung wurde die Privatbank 2016 verstaatlicht
und mit 5,5 Milliarden US-Dollar durch den ukrainischen
Staat rekapitalisiert. Kolomoyskyj k�mpfte die letzten Jahre
um die R�ckabwicklung der Verstaatlichung und die R�ck-
gabe der Privatbank.

Der IWF forderte die Verabschiedung des Bankengesetzes
und machte das zur Voraussetzung f�r die Freimachung der
Kreditlinie f�r die Ukraine. Durch das Bankengesetz hat der
Staat nun mehr M�glichkeiten, Banken zu verstaatlichen.
Das Bankgesetz verhindert zudem, dass verstaatliche Ban-
ken an ihren fr�heren Eigent�mer zur�ckgegeben werden
k�nnen. Die Entscheidung der Nationalbank der Ukraine
(NBU) eine Bank vom Markt zu nehmen, kann nicht mehr
r�ckg�ngig gemacht werden. Das Gesetz schließt damit
L�cken in der Gesetzgebung, die es den Gerichten zuvor er-
laubt hatten, insolvente Banken wiederzubeleben, die durch
NBU-Beschluss vom Markt genommen worden waren. Das
Berufungsverfahren gegen Entscheidungen der NBU und
andere staatliche Stellen wurde durch Gesetz ge�ndert und
verbessert. Die Beschl�sse der NBU k�nnen die Gerichte
nur noch auf ihre Rechtm�ßigkeit pr�fen. Die Vorausset-
zungen und das Verfahren f�r Entsch�digungen ehemaliger
Eigent�mer der verstaatlichten Banken wurden im Gesetz
klar definiert. Das Verfahren f�r die Zahlung der Entsch�di-
gung soll transparent und unparteiisch sein; unter der Heran-
ziehung einer international anerkannten Wirtschaftspr�-
fungsgesellschaft.

b) Geldw�schegesetz

Am 6. 12. 2019 hat das ukrainische Parlament ein Gesetz
„�ber die Pr�vention und die Bek�mpfung der Geldw�sche,
Finanzierung des Terrorismus und der Verbreitung vonMas-
senvernichtungswaffen“ Nr. 361–IX verabschiedet. Dieses
Gesetz trat am 28. 4. 2020 in Kraft.

Die Definition des „Eigentlichen wirtschaftlichen Eigen-
t�mers“ wurde erweitert. Das Gesetz hat den Schwellenbe-
trag einer Finanztransaktion, die einer Finanz�berwachung
unterliegt, von 150000 auf 400000 UAH erh�ht. Dar�ber hi-
naus reduzierte das Gesetz die Anzahl der Kriterien, bei de-
ren Vorliegen eine Finanztransaktion einer obligatorischen
Finanz�berwachung unterliegen w�rde (fr�her waren es 17
Kriterien, jetzt sind es nur noch vier). Nach dem Gesetz sind
Buchhalter dazu verpflichtet, die Finanztransaktionen ihrer
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Kunden zu �berpr�fen und verd�chtige Finanzdienstleistun-
gen dem Staatsdienst zu melden.

Auch Transaktionen mit virtuellen Verm�genswerten unter-
liegen ab sofort der Finanz�berwachung in der Ukraine. Un-
ternehmen, die Dienstleistungen f�r den Umtausch, die
Speicherung, den Verkauf und den Transfer von elektroni-
schem Geld erbringen, werden in die Liste der Themen der
prim�ren Finanz�berwachung aufgenommen. Zu dieser Ka-
tegorie geh�ren Unternehmen, deren Aktivit�ten sich auf
Krypto-W�hrungen beziehen.

Das Gesetz f�hrt zudem Instrumente zum Einfrieren inter-
nationaler Verm�genswerte ein und verbessert gesetzliche
Regelungen, die sich auf die Verfolgung von Geldw�sche-
verbrechen auswirken. Des Weiteren sieht das Gesetz eine
Verpflichtung f�r Banken vor, die Zahlungssysteme und
Geldtransfers so zu organisieren, dass die Informationen
�ber den Zahler und den Empf�nger der �berweisung trans-
parent und leicht nachzuverfolgen sind. Es sind entspre-
chende Verpflichtungen festgelegt, um die Zahler und Emp-
f�nger des Geldtransfers entsprechend zu verifizieren.

3. Steuerrecht

Die Ukraine hat 2020 eine Steuerreform durchgef�hrt. Am
23. 5. 2020 ist das Gesetz vom 16. 1. 2020 Nr. 466–IX „�ber
�nderungen des Steuergesetzbuchs der Ukraine zur Verbes-
serung der Steuerverwaltung, Beseitigung technischer und
logischer Missverst�ndnisse in der Steuergesetzgebung“ in
Kraft getreten (mit Ausnahme einiger �nderungen, die am
1. 7. 2020 bzw. am 1. 1. 2021 in Kraft treten werden).

Die in der Ukraine geltenden Steuers�tze sind unver�ndert
geblieben. Diese betragen:

– K�rperschaftssteuer: 18% (Basissteuersatz), 15% (Quel-
lensteuer) f�r die inl�ndischen Eink�nfte der – Nichtresi-
denten (z.B. Zinsen, Dividenden, Mieteinnahmen);

– Einkommensteuer: 18% (ESt-Basissteuersatz);
– Milit�rsteuersatz: 1,5%;
– Mehrwertsteuer: 20% Basissteuersatz f�r Einfuhr und
Verkauf der Waren in der Ukraine;

– Sozialversicherungsbeitrag: 22%; er wird vom Arbeitge-
ber getragen und gleichzeitig mit der Auszahlung des
Lohnes bezahlt (zweimal imMonat);

– Grundsteuer: 3% vom normativenWert des Grundst�cks;
– Immobiliensteuer: Steuers�tze sind unterschiedlich, da
die H�he durch Beschluss des Gemeinde- bzw. Stadtrats
je nach Lage der Wohnung festgesetzt werden.

Das neue Gesetz implementiert die internationalen Stan-
dards der Steuerkontrolle f�r alle Teilnehmer des internatio-
nalen Wirtschaftsverkehrs. Die Ukraine hat sich verpflich-
tet, den 15-stufigen BEPS-Plan einzuf�hren. Dadurch
m�chte das Land die steuerliche Migration bek�mpfen und
die Kontrolle �ber die Verrechnungspreise verbessern.

Die �nderungen, die im Gesetz vorgesehen sind, enthalten
Voraussetzungen f�r die Reform des staatlichen Steuer-
dienstes der Ukraine und er�ffnen die M�glichkeit der
Umstrukturierung der Steuerbeh�rden in eine einzige ju-
ristische Person. Das Gesetz verbessert das Steuerverwal-
tungssystem und erweitert die M�glichkeiten von Online-
Diensten f�r Steuerzahler. Jetzt kann der Steuerzahler die
Berichte elektronisch einreichen, Antr�ge auf die Ausstel-
lung von mehreren Ausz�gen und Bescheinigungen stellen
und Dokumente von den Steuerbeh�rden in elektronischer
Form erhalten.

Die Regelungen im Steuer-Kodex werden mit den Bestim-
mungen der geltenden Gesetze in der Ukraine in Einklang
gebracht. Es geht vor allem um folgende Gesetze:

– „�ber die staatliche Registrierung von juristischen Perso-
nen, Einzelpersonen – Unternehmern und �ffentlichen
Vereinigungen“,

– „�ber die Grundlagen des sozialen Schutzes von Men-
schen mit Behinderungen in der Ukraine“,

– „�ber das �ffentliche Beschaffungswesen“,
– „�ber elektronische Dokumente und die Verwaltung von
elektronischen Dokumente“,

– „Codex des Insolvenzverfahrens“ usw.

In fast allen Kapiteln des ukrainischen Steuer-Kodex wur-
den �nderungen vorgenommen. Sie betreffen u.a. die Berei-
che K�rperschaftsteuer, Besteuerung von Nichtresidenten
und Betriebsst�tten, Mehrwertsteuer, Steuerbuchhaltung
(insbesondere wurde das Kriterium f�r die Erfassung von
Anlageverm�gen auf 20000 UAH erh�ht), Strafen (ihr Be-
trag wurde erh�ht), Einkommensteuer, Grundsteuer (Befrei-
ung von der Grundsteuer) sowie die einheitliche Steuer.
Gleichzeitig wurden bereits einige �nderungen durch ande-
re Gesetze an dem Steuer-Kodex vorgenommen, beispiels-
weise die maximale H�he des Einkommens von Einzelper-
sonen.

4. Verfahrensrecht – Insolvenzrecht

Das ukrainische Parlament hat im Oktober 2018 ein Gesetz
zur „Insolvenzverfahrensordnung“ verabschiedet. Das Ge-
setz wurde am 21. 4. 2019 ver�ffentlicht und ist im Oktober
2019 in Kraft getreten.

Die bisherigen Regelungen des Insolvenzverfahrens waren
nicht effektiv. Durchschnittlich dauert das Verfahren in der
Ukraine 2,9 Jahre. Dar�ber hinaus ist es sehr kostspielig: Es
betr�gt mindestens 40,5% des Verm�genswerts des Schuld-
ners. Außerdem besteht in der Ukraine ein relativ niedriges
Inkassolevel – es liegt bei lediglich 8,9%.

Die neuen Regelungen sollen Insolvenzverfahren in der
Ukraine vereinfachen. Ziel ist es, internationale Standards
zu erreichen und ein angemessenes Schutzniveau f�r die
Rechte von Gl�ubigern und Schuldnern zu gew�hrleisten.
Die neue Insolvenzverfahrensordnung besteht aus vier B�-
chern: Das erste Buch regelt die allgemeinen Bestimmun-
gen, das zweite die T�tigkeit der Insolvenzverwalter, das
dritte das Insolvenzverfahren der juristischen Personen und
das vierte das Insolvenzverfahren von nat�rlichen Perso-
nen.

Die neue Insolvenzverfahrensordnung ist zweifellos ein
großer Schritt auf dem Weg der Angleichung des ukraini-
schen Rechtssystems an die europ�ischen Standards. Dank
der neuen Regelungen besteht mehr Schutz f�r Gl�ubiger,
die nach den alten Regelungen relativ geringe Chancen
hatten, ihre Forderungen gegen Schuldner durchzusetzen.
Zudem regelt das Gesetz Rechte sowie Pflichten des
Schuldners und er�ffnet ihm die Chance, durch Sanie-
rungsverfahren die Liquidation zu vermeiden und die Zah-
lungsf�higkeit wiederherzustellen. Die gr�ßte Neuerung ist
die Einf�hrung des Insolvenzverfahrens f�r nat�rliche Per-
sonen, die bis jetzt nicht m�glich war, obwohl sehr viele
Menschen durch die – nicht einfache – wirtschaftliche Si-
tuation in den letzten Jahren davon betroffen waren. Das
Gesetz wurde lange erwartet und weckt Hoffnung, vor al-
lem bei den Gl�ubigern.
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5. Arbeitsrecht

Das Arbeitsrecht ist in der Ukraine in verschiedenen Gesetz-
gebungsakten geregelt, vornehmlich jedoch im Arbeitsko-
dex von 1971. Die Regelungen sind veraltet, kommen noch
aus den sozialistischen Zeiten und entsprechen nicht den Er-
fordernissen der modernen Arbeitsverh�ltnisse. Seit Jahren
wird daher eine Reform des Arbeitsrechts geplant bzw. ge-
fordert. Die Verabschiedung des neuen Arbeitsgesetzbuches
wurde zur Priorit�t der neuen Regierung und des Pr�siden-
ten Zelenskyj. Die neuen Regelungen des Arbeitsrechts soll-
ten die Ukraine noch attraktiver f�r die neuen Investoren
machen.

Es wurden bis dato mehrere Entw�rfe des neuen Arbeitsge-
setzbuchs und von Zusatzgesetzen in die Verhovna Rada
eingebracht. Sehr viele vorgeschlagene Regelungen wurden
sehr stark kritisiert. Vor allem die Regelungen zur K�ndi-
gung und K�ndigungsfristen, Arbeitszeiten, Verg�tung etc.
haben wenig Zustimmung erhalten.

Die Arbeitsrecht-Reform sollte bis Ende 2020 durchgef�hrt
werden. Angesichts der Corona-Krise und der ver�nderten
wirtschaftlichen sowie politischen Situation ist abzuwarten,
ob die Reform in so einer kurzen Zeit durchgef�hrt wird.

6. Bodenreform

In der Ukraine ist bis dato der Grundst�ckverkauf von land-
wirtschaftlichen Fl�chen nicht erlaubt. Nur Baugrundst�cke
f�r Wohn- und Gewerbegeb�uden d�rfen ver�ußert und als
Eigentum erworben werden. Die Ukraine geh�rt zu den L�n-
dern mit dem gr�ßten Anteil an Schwarzerde. 33% des welt-
weiten Vorkommens liegt dort. Die meisten Ukrainer haben
sich f�r die Nicht�ffnung des Bodenmarktes ausgesprochen.
Dennoch, dank der Corona-Krise konnte Pr�sident Zelenskyj
die unbeliebte Bodenreform durchsetzen. Der IWF hat die
Durchf�hrung der Bodenreform gefordert, um die Kreditli-
nie zu gew�hren. Die Corona-Krise hat sich sehr negativ auf
die Staatsfinanzen der Ukraine ausgewirkt. Damit ist die
Ukraine einem �berlebenswichtigen Kredit des IWF einen
Schritt n�her gekommen.

Die Bodenreform sieht vor, dass ab Juli 2021 die landwirt-
schaftlichen Grundst�cke gehandelt werden k�nnen. Die
�ffnung des Bodenmarktes soll stufenweise vollzogen wer-
den. Ab 1. 7. 2021 bis 2024 d�rfen nur ukrainische Staats-
b�rger bis zu 100 Hektar Land erwerben. Dann wird die
Obergrenze bis auf 10000 Hektar erh�ht. Ab 2024 d�rfen
neben Privatpersonen auch Unternehmen Grundst�cke er-
werben. Ausl�nder d�rfen jedoch keine landwirtschaftlichen
Grundst�cke kaufen. Es soll ein Referendum durchgef�hrt
werden, um die Frage langfristig f�r die Zukunft zu kl�ren.

7. Immobilienrecht

Ausl�ndischen Privatpersonen und Unternehmen d�rfen in
der Ukraine Immobilien (Baugrundst�cke, Wohnungen, Ge-
werbeimmobilen etc.) erwerben. Durch das Gesetz „�ber
die �nderung bestimmter Gesetzgebungsakte der Ukraine
zum Schutz der Eigentumsrechte“ (das „Gesetz zum Schutz
des Eigentums“) wurde der Schutz der Eigent�mer ver-
st�rkt. Ziel des Gesetzes ist es weiterhin, feindlichen Unter-
nehmens�bernahmen sowie illegale �bernahmen von Im-
mobilien zu verhindern. Das soll durch die �nderung be-
stimmter Rechtsakte erreicht werden. Das Gesetz soll die
wichtigsten rechtlichen L�cken schließen, die in der Vergan-
genheit existiert haben und f�r die Immobilien- und Ge-

sch�ftsinhaber problematisch waren. Es wurdenvor allem
�nderungen der Aufforderungen f�r die staatliche Regis-
trierung von Immobilienrechten sowie der staatlichen Re-
gistrierung von juristischen Personen, Einzelunternehmern
und �ffentlichen Organisationen eingef�hrt.

Die staatliche Registrierung des Eigentums und anderer Ei-
gentumsrechte an Immobilien muss von den staatlichen Re-
gistratoren vorgenommen werden, die f�r den Bezirk zust�n-
dig sind, in denen sich die betreffende Immobilie befindet.
Bisher konnte jeder staatlicher Registrator eine solche Re-
gistrierung vornehmen, unabh�ngig von seiner Zust�ndig-
keit. Der staatliche Registrator muss die Eigent�mer �ber
die Einreichung eines Antrags auf Registrierung in Bezug
auf die Immobilie mittels elektronischer Kommunikation in-
formieren.

Der Zugriff auf Handels- oder auf Immobilienregister muss
durch staatlichen Registratoren �ber eine mehrstufige Au-
thentifizierung erfolgen, um einen unbefugten Zugriff zu
verhindern.

8. Zollrecht

Im Jahr 2019 wurden �nderungen im Zollkodex der Ukraine
�ber die zugelassenen Wirtschaftsbeteiligte vorgenommen.
Somit wurde das ukrainische Zollrecht, vor allem die Rege-
lungen �ber die zugelassene Wirtschaftsbeteiligten, an die
Regelungen der EU angeglichen.

Der Status eines zugelassenen Wirtschaftsbeteiligten (nach-
folgend „AEO“, vom Englischen „Authorised Economic
Operator“) erm�glicht es den im Außenhandel t�tigen Un-
ternehmen, zollrechtliche Vereinfachungen und sicherheits-
relevante Erleichterungen in Anspruch zu nehmen. Der
Zollkodex der Ukraine sieht zwei Arten von AEO-Bewilli-
gungen vor:

– Bewilligung f�r Zollvereinfachungen (AEO-C)
– Bewilligung f�r Sicherheiten (AEO-S, im ukrainischen –
AEO-#)

– Ein Wirtschaftsbeteiligter w�hlt selbst die Art der AEO-
Bewilligung und kann gleichzeitig beide Bewilligungsar-
ten haben.

Der AEO-Status kann einem ans�ssigen Unternehmen zuge-
standen werden, der an einer internationalen Lieferkette be-
teiligt ist (Hersteller, Exporteur, Importeur, Zollvertreter,
Bef�rderer, Spediteur, Inhaber der Zolllagerbewilligung).
Die AEO-Bewilligung gilt im gesamten Gebiet der Ukraine,
ist unbefristet und wird kostenlos erteilt. Die erteilte AEO-
Bewilligung kann ausgesetzt oder widerrufen werden.

Die Vereinfachungen und Vorteile f�r ausl�ndische zugelas-
sene Wirtschaftsbeteiligte in der Ukraine und f�r ukraini-
sche zugelassene Wirtschaftsbeteiligte im Ausland werden
aufgrund der internationalen Abkommen und nach dem
Grundsatz der Gegenseitigkeit gew�hrt.

III. Wirtschaftliche Bewertung

Es ist im Moment sehr schwer abzusch�tzen, wie sich die
Ukraine in den n�chsten Monaten entwickeln wird. Die
ukrainische Wirtschaft hat durch den Ausbruch der Pande-
mie und den Lockdown einen Einbruch erlitten. Die W�h-
rung wurde stark abgewertet, und es ist leider mit einer wei-
teren Wertminderung zu rechnen. Die schwache globale
Konjunktur hat zu einem R�ckgang von ukrainischen Ex-
porten gef�hrt. Die weltweite Pandemie hat die Schließung
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der Grenzen nach sich gezogen. Sehr viele Ukrainer sind ar-
beitslos geworden; es fehlen die Geldtransfers von Arbeits-
migranten. Der Konsum, die Investitionen und die Produkti-
on werden mangels Nachfrage 2020 deutlich sinken – somit
wird auch keinWirtschaftswachstum zu verzeichnen sein.

Die Ukraine ist jedoch durch die letzten Jahre der Stabilisie-
rung besser f�r die Krise ger�stet. F�r die schnelle �berwin-
dung ist die Unterst�tzung der internationalen Geldgeber
und des IWF entscheidend. Durch die Verabschiedung des
Bankengesetzes und Er�ffnung des Bodenmarktes hat Pr�si-
dent Zelenskj den Weg f�r die IWF-Kredite frei gemacht.
Der IWF hat der Ukraine ein Beistandsprogramm von 5Mil-
liarden US-Dollar in Aussicht gestellt. Auch die Weltbank
hat eine Unterst�tzung von 3 Milliarden US-Dollar zugesi-
chert. Damit soll das Land dem drohenden Staatsbankrott
entgehen und die Krise �berwinden. Es wird prognostiziert,
dass 2021 die ukrainische Wirtschaft wieder auf den Wachs-
tumspfad zur�ckkehren wird.

Internationales Wirtschaftsrecht

& Deliktsgerichtsstand nach EuGVVO am
Ort des Schadenseintritts – Abgrenzung
zwischen Erstschaden und Folgeschaden
bei Kfz-M�ngeln

EuGH (1. Kammer), Urteil vom 9. 7. 2020 – Rs. C-343/19; Ver-
ein f�r Konsumenteninformation gegen Volkswagen AG

Tenor

Art. 7 Nr. 2 der Verordnung (EU) Nr. 1215/2012 des Europ�-
ischen Parlaments und des Rates vom 12. 12. 2012 �ber die
gerichtliche Zust�ndigkeit und die Anerkennung und Voll-
streckung von Entscheidungen in Zivil- und Handelssachen
ist dahin auszulegen, dass sich der Ort der Verwirklichung
des Schadenserfolgs in einem Fall, in dem Fahrzeuge von ih-
rem Hersteller in einem Mitgliedstaat rechtswidrig mit ei-
ner Software ausger�stet worden sind, die die Daten �ber
den Abgasausstoß manipuliert, und danach bei einem Drit-
ten in einem anderen Mitgliedstaat erworben werden, in
diesem letztgenanntenMitgliedstaat befindet.

Verordnung (EU) Nr. 1215/2012 Art. 7

Aus den Gr�nden

1 Das Vorabentscheidungsersuchen betrifft die Auslegung von
Art. 7 Nr. 2 der Verordnung (EU) Nr. 1215/2012 des Europ�-
ischen Parlaments und des Rates vom 12. 12. 2012 �ber die
gerichtliche Zust�ndigkeit und die Anerkennung und Vollstre-
ckung von Entscheidungen in Zivil- und Handelssachen
(ABl. 2012, L 351, S. 1).

2 Es ergeht im Rahmen eines Rechtsstreits zwischen dem Ver-
ein f�r Konsumenteninformation, einer gemeinn�tzigen Ver-
braucherorganisation mit Sitz in Wien (�sterreich) (im Folgen-
den: VKI), und der Volkswagen AG, einem Kraftfahrzeugher-
steller in der Rechtsform einer Aktiengesellschaft des deut-
schen Rechts mit Sitz in Wolfsburg (Deutschland), �ber die
Haftung von Volkswagen f�r Sch�den, die sich aus dem Einbau
einer die Daten �ber den Abgasausstoß manipulierenden Soft-
ware in die von �sterreichischen Verbrauchern gekauften Fahr-
zeuge ergeben haben.

Rechtlicher Rahmen

Unionsrecht

Verordnung Nr. 1215/2012

3 In den Erw�gungsgr�nden 15 und 16 der Verordnung
Nr. 1215/2012 heißt es:

„(15) Die Zust�ndigkeitsvorschriften sollten in hohem Maße
vorhersehbar sein und sich grunds�tzlich nach dem Wohn-
sitz des Beklagten richten. Diese Zust�ndigkeit sollte stets
gegeben sein außer in einigen genau festgelegten F�llen, in
denen aufgrund des Streitgegenstands oder der Vertragsfrei-
heit der Parteien ein anderes Ankn�pfungskriterium gerecht-
fertigt ist. Der Sitz juristischer Personen muss in der Verord-
nung selbst definiert sein, um die Transparenz der gemein-
samen Vorschriften zu st�rken und Kompetenzkonflikte zu
vermeiden.

(16) Der Gerichtsstand des Wohnsitzes des Beklagten sollte
durch alternative Gerichtsst�nde erg�nzt werden, die entweder
aufgrund der engen Verbindung zwischen Gericht und Rechts-
streit oder im Interesse einer geordneten Rechtspflege zuzulas-
sen sind. Das Erfordernis der engen Verbindung soll Rechtssi-
cherheit schaffen und verhindern, dass die Gegenpartei vor ei-
nem Gericht eines Mitgliedstaats verklagt werden kann, mit
dem sie vern�nftigerweise nicht rechnen konnte. Dies ist beson-
ders wichtig bei Rechtsstreitigkeiten, die außervertragliche
Schuldverh�ltnisse infolge der Verletzung der Privatsph�re oder
der Pers�nlichkeitsrechte einschließlich Verleumdung betref-
fen.“

4 Kapitel II („Zust�ndigkeit“) der Verordnung Nr. 1215/2012
enth�lt u. a. einen Abschnitt 1 („Allgemeine Bestimmungen“)
und einen Abschnitt 2 („Besondere Zust�ndigkeiten“). Art. 4
Abs. 1 dieser Verordnung, der sich in dem genannten Ab-
schnitt 1 befindet, sieht vor: „Vorbehaltlich der Vorschriften
dieser Verordnung sind Personen, die ihren Wohnsitz im Ho-
heitsgebiet eines Mitgliedstaats haben, ohne R�cksicht auf ihre
Staatsangeh�rigkeit vor den Gerichten dieses Mitgliedstaats zu
verklagen.“

5 Art. 7 der Verordnung Nr. 1215/2012, der in deren Kapitel II
Abschnitt 2 enthalten ist, bestimmt:

Klaus Kessler

Rechtsanwalt, Partner bei der internationalen
Beratungs- und Pr�fungsgesellschaft R�dl &
Partner. Leiter des B�ros R�dl & Partner in
der Ukraine, Moldawien, Georgien, Aserbaid-
schan, Bulgarien und Rum�nien. Nach fast 10
Jahren Berufserfahrung in der Ukraine ist er

nunmehr seit 2014 von M�nchen aus t�tig. T�tigkeitsschwer-
punkte sind Gesellschaftsrecht, internationales Recht sowie in-
ternationale Investitionen und Transaktionen.

Dr. Beata Pankowska-Lier, LL.M.

Rechtsanw�ltin. Studium der Rechtswissen-
schaften an der Universit�t Wrocław (Polen)
und Mannheim. Promotion an der Ludwig-
Maximilians-Universit�t M�nchen. Seit 2013
ist sie als Rechtsanw�ltin im B�ro von R�dl &
Partner in Kiew t�tig.
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